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PANORAMA

Schwerpunkt des Referenten-

entwurfes ist dabei die Weiter-

entwicklung und Stärkung neu-

er Wohnformen der ambulanten 

Versorgung – die stationäre 

Versorgung bleibt allerdings 

nicht unberührt.

Das Begutachtungs- 

verfahren wird beschleunigt

Obwohl die Festlegung und 

Konkretisierung eines neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegri�es 

zurückgestellt wurde, soll das 

bisherige Begutachtungsver-

fahren beschleunigt werden. Die 

Pflegekassen sollen hierzu ne-

ben dem „überlasteten“ MDK 

auch andere unabhängige Gut-

achter beauftragen können. 

Eine einheitliche Begutach-

tungspraxis soll durch eine se-

parate Richtlinie gewährleistet 

werden. Das Gesundheitsminis-

terium übersieht aber bislang, 

dass die Einführung unabhängi-

ger Gutachter den bestehenden 

Fachkräftemangel verschärfen 

wird, da künftig nicht mehr nur 

die Einrichtungen und der MDK, 

sondern auch die weiteren un-

abhängigen Gutachter um die 

Fachkräfte konkurrieren wer-

den. Es fehlt somit nicht nur an 

einer Lösung der Problematik 

des Fachkräftemangels, sie wird 

sogar noch verschärft.

Insbesondere die Erstbegut-

achtung soll daneben durch die 

zusätzliche Einführung einer 

„Strafzahlung“ von zehn Euro 

pro Tag an den Versicherten be-

schleunigt werden. Diese Straf-

zahlung soll fällig werden, wenn 

der Einstufungsbescheid später 

als fünf Wochen nach dem Zeit-

punkt der Antragsstellung er-

teilt wird. Angesichts der knap-

pen Kassenlage steht aber zu 

erwarten, dass diese Sanktions-

zahlung nicht in der Reform 

umgesetzt werden wird.

Das Entgelt für Verpflegung 

entfällt vollständig

Getreu dem Grundsatz „ambu-

lant“ vor „stationär“ sollen die 

Kurzzeit- und Verhinderungs-

pflege durch finanzielle Anreize 

attraktiver gemacht werden. 

Der Versicherte soll zukünftig 

während eines Kurzzeit- oder 

Verhinderungspflegeaufenthal-

tes zusätzlich die Hälfte des 

bisher bezogenen Pflegegeldes 

für bis zu vier Wochen je Kalen-

derjahr ausgezahlt erhalten. Im 

Vergütungsrecht soll das Ent-

gelt für Verpflegung vollständig 

entfallen, wenn der Bewohner 

keine Verpflegungsleistungen 

in Anspruch nimmt. Die bisheri-

ge Weiterberechnung bei Abwe-

senheit soll somit zukünftig 

entfallen. Diese Regelung kann 

sich vor allem in den Bundeslän-

dern äußerst nachteilig auswir-

ken, in denen die Entgelte für 

Verpflegung neben den Lebens-

mittelkosten weitere Kostenbe-

standteile beispielsweise auf-

grund einer pauschalen Auftei-

lung enthalten. Einrichtungen 

der integrierten Tagespflege 

konnten bisher Tagespflege-

gäste nicht in die besonderen 

Betreuungsleistungen nach 

§  87  b  SGB XI integrieren. Der 

Referentenentwurf weitet die 

Regelung des § 87 b auf die teil-

stationäre Versorgung aus und 

stärkt die besonderen Betreu-

ungsleistungen für alle Versi-

cherten in stationärer Versor-

gung. Das Ministerium erho�t 

sich so eine qualitative Steige-

rung der Betreuungsangebote. 

In den Transparenzberichten sol-

len Heime künftig deutlicher 

über die vorhandene ärztliche 

Betreuung und Medikamenten-

versorgung informieren müssen. 

Der Referentenentwurf sieht 

ferner eine erweiterte Verö�ent-

lichung des Versorgungssystems 

und bestehender Kooperations-

verträge vor. ¬
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MEHR ZUM THEMA

 Weitere Beiträge: Mehr dazu 

auf Seite 8.

Das Bundesgesundheitsministerium hat den aktuellen 

Referentenentwurf zur Neuausrichtung der Pflegeversiche-

rung vorgestellt. Ziel ist die Stärkung der Versorgung 

Demenzkranker bei einer insgesamt deutlichen Zunahme der 

zu versorgenden Pflegebedürftigen und einer schwierigen 

Finanzierungslage. 

Reform: Nur marginale Änderungen auf den Weg gebracht
 Der Referentenentwurf des Gesundheitsministeriums und seine Pläne für die stationäre Pflege


